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7. Deutsche Reichsbahn
8. Zentralinstitut für Schweißtechnik der DDR (nachfolgend 

ZIS genannt).
Bei Erfordernis können Vertreter weiterer zentraler Organe 
in die Zulassungskommission hinzugezogen werden.

(2) Der Direktor des ZIS hat die Benennung der Kommis
sionsmitglieder durch die Leiter der im Abs. 1 genannten 
Organe zu erwirken. -

(3) Der Vertreter des ZIS ist der Vorsitzende der Zu
lassungskommission. Er wird nach Bestätigung durch den 
Minister für Schwermaschinen- und Anlagenbau vom 
Direktor des ZIS eingesetzt.

(4) Die Zulassungskommission hat ihren Sitz im ZIS, 
4030 Halle, Köthener Str. 33 a. Sie arbeitet auf der Grundlage 
einer vom Minister für Schwermaschinen- und Anlagenbau 
bestätigten Geschäftsordnung.

(5) Die Zulassungskommission berechnet für die Schweiß
zulassung auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften1 1 
Verwaltungsgebühren und Auslagen.

§4
(1) Gegen die nach dieser Anordnung getroffenen Entschei

dungen und Auflagen der Zulassungskommission kann Be
schwerde eingelegt werden. Die Beschwerde ist innerhalb von 
2 Wochen nach Eingang der schriftlichen Entscheidung bzw. 
Auflage schriftlich unter Angabe der Gründe bei der Zu
lassungskommission einzulegen.

(2) Über die Beschwerde ist innerhalb 4 Wochen nach ihrem 
Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwerde nicht oder 
nicht im vollen Umfang stattgegeben, ist sie dem Direktor 
des Zentralinstituts für Schweißtechnik der DDR zur Ent
scheidung zuzuleiten. Der Direktor des Zentralinstituts für 
Schweißtechnik der DDR entscheidet in Abstimmung mit den 
zuständigen Leitern der im § 3 Abs. 1 genannten Organe 
innerhalb weiterer 4 Wochen endgültig.

(3) Entscheidungen über Beschwerden haben schriftlich zu 
erfolgen, sind zu begründen und den Einreichern der Be
schwerde auszuhändigen oder zuzusenden.

(4) Die Beschwerde gegen die Auflage hat aufschiebende 
Wirkung, sofern dies nicht bei der Erteilung der Auflage 
wegen unmittelbarer Gefahr für die Gesundheit der Werk
tätigen ausgeschlossen wurde.

§5
(1) Die Minister für Nationale Verteidigung, des Innern 

und für Staatssicherheit können die Schweißzulassung in 
ihrem Verantwortungsbereich eigenverantwortlich regeln.

(2) Die Minister und Leiter zentraler Staatsorgane können 
in begründeten Fällen mit Zustimmung des Ministers für 
Schwermaschinen- und Anlagenbau andere Regelungen für 
die Schweißzulassung von Betrieben für ihren Verantwor
tungsbereich treffen.

§ 6
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1984 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

— Anordnung vom 27. Juli 1964 über die Zulassung von 
Betrieben zur Ausführung abnahmepflichtiger Schweiß
arbeiten (GBl. III Nr. 40 S. 397),

— Anordnung Nr. 2 vom 21. Februar 1969 über die Zulassung 
von Betrieben zur Ausführung abnahmepflichtiger 
Schweißarbeiten — Änderungsanordnung — (GBl. III Nr. 4
S. 20).

(3) Erteilte Schweißzulassungen behalten ihre Gültigkeit. 
Ihre Verlängerung, Erweiterung oder ihr Widerruf regeln sich 
nach dieser Anordnung.

Berlin, den 31. Mai 1983
Der Minister 

für Schwermaschinen- und Anlagenbau
K e r s t e n

1 Z. Z. gilt die Verordnung vom 28. Oktober 1955 über die staatlichen 
Verwaltungsgebühren (GBl. I Nr. 96 S. 787) in der Fassung der zweiten 
Verordnung vom 28. November 1967 (GBl. n Nr. 119 S. 837).

Anordnung Nr. Pr. 125 
über die Industriepreise für Elektroenergie

vom 30. Mai 1983

§ 1
Grundsätze

(1) Diese Anordnung regelt die in den wechselseitigen Be
ziehungen zwischen Hersteller-, Außenhandels- und Liefer
betrieben (nachstehend Lieferer genannt) und Abnehmerbe
trieben von Elektroenergie angewandten Industrieabgabe
preise und Importäbgabepreise sowie Betriebspreise der Lie
ferer (nachfolgend Industriepreise genannt).

(2) Durch die mit dieser Anordnung im Rahmen planmäßi
ger Industriepreisänderungen zum 1. Januar 1984 festgesetzten 
neuen Industriepreise werden weder die Verbraucherpreise 
gegenüber der Bevölkerung verändert, noch dürfen solche 
Veränderungen auf der Grundlage dieser Anordnung vorge
nommen werden. Die für die Belieferung der Bevölkerung 
geltenden im veränderten Verbraucherpreise sind aus Gründen 
der Rechtssicherheit und zum Zwecke der besseren Übersicht 
und Information in der Preisliste gemäß § 4 Abs. 3 erneut mit 
aufgeführt.

Geltungsbereich
§ 2

(1) Für das Erzeugnis der Schlüsselnummer1 
111 10 00 0 Elektroenergie
gelten die mit dieser Anordnung festgesetzten neuen und die 
unveränderten Industriepreise.

(2) Die neuen und die unveränderten Industriepreise sowie 
die unveränderten Verbraucherpreise gelten für Lieferungen 
an Letztverbraucher. Letztverbraucher im Sinne dieser An
ordnung sind alle Einzelabnehmer der in den §§ 4 bis 6 ge
nannten Tarifgruppen. Für die bei der Einspeisung in das 
öffentliche Netz anzuwendenden Industriepreise gelten die 
Bestimmungen gemäß § 4 Abs. 4.

§3
(1) Die neuen Industriepreise gelten für alle Lieferer und 

gegenüber allen Abnehmern mit Ausnahme der Abnehmer 
gemäß Abs. 2.

(2) Die neuen Industriepreise werden gegenüber folgenden 
Abnehmern nicht wirksam:
— Genossenschaften des Handwerks, Produktionsgenossen

schaften werktätiger See- und Küstenfischer, privaten 
Handwerkern und Gewerbetreibenden sowie selbständig 
Tätigen,

— persönlichen Hauswirtschaften der Mitglieder und Arbeiter 
der LPG und GPG,

— Einrichtungen der Religionsgemeinschaften.
Gegenüber diesen Abnehmern finden die in der Preisliste 
gemäß § 4 Abs. 3 mit aufgeführten gesetzlichen Industriepreise 
nach dem bisherigen Stand weiterhin Anwendung. Die Liefe
rer haben die Differenz zu den neuen Industriepreisen der 
Preisliste gemäß § 4 Abs. 2 nach den geltenden Rechtsvor
schriften2 mit dem Staatshaushalt zu verrechnen.

(3) Genossenschaften des Handwerks, Produktionsgenossen
schaften werktätiger See- und Küstenfischer, private Hand
werker und Gewerbetreibende sowie selbständig Tätige und 
Einrichtungen der Religionsgemeinschaften, die Elektroener
gie an Abnehmer liefern, für die die neuen Industriepreise 
gelten, berechnen diesen Abnehmern die neuen Industrie
preise. Die Differenz, die sich für die obengenannten Liefe
rer gegenüber den Industriepreisen nach dem bisherigen Stand 
ergibt, ist gemäß den geltenden Rechtsvorschriften2 mit dem 
Staatshaushalt zu verrechnen.

1 Die angegebene Schlüsselnummer beruht aut der Erzeugnis- und 
Leistungsnomenklatur der DDR, Teil I, Neudruck 1972, 1. bis 8. Ergän
zung, Stand 1. Januar 1983.

2 Z. Z. gelten die Verordnung vom 1. Juli 1982 über produktgebun
dene Abgaben und Preisstützungen (GBl. I Nr. 30 S. 547) und die Erste 
Durchführungsbestimmung vom 1. Juli 1982 zur Verordnung über pro
duktgebundene Abgaben und Preisstützungen (GBl. I Nr. 30 S. 550).


